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„Beschneidung“ eLiwa 1S% das Urteil des Kölner Landgerichts AUS dem Jahr 20172 der
Ausgangspunkt. DDass e1ım Stichwort „Crott“” 1 den Literaturangaben Wilhelm
Bruners Buch „Wıe Jesus olauben lernte“ (1986/2006) angeführt wiırd, zeıgt eben-
talls, dass das Autorenkollektiv unkonventionelle Wege beschriıtten hat. enauso
erwähnt werden offizielle Dokumente w1e „Dabru met Redet W.ahrheit!“ der
„Das jJüdısche olk und se1ne Heılıge Schritt 1 der chrıistlichen Bıbel“ der
Päpstlichen Bibelkommuission. Fın Stichwort, das durch dAie 1LCUC Karfreitagstürbitte
VOo Papst Benedikt XAVI und se1ine spatere Stellungnahme als ehemalıger Papst)
orofße Aktualıtät erhielt, 1S% „Judenmission“. Querverwe1se, eLi wa VOo „Kreuz/Kreu-
zıgung“ „Passıonserzählungen“ der „CGottesmörder“, SOrsCnh für Erkenntnisse,
die Zusammenhänge besser verstehen lassen, vielleicht auch für LEeEUC Einsichten
SOrSCnN. Das Stichwort „Paulus“ raumt ML dem Missverständnıis „Vom Saulus ZU
Paulus werden“ auf und Aiıtferenziert behutsam seın „Damaskuserlebnis“, das nıcht
Als „Bekehrung“, sondern als „Berutung“ wertien Sse1 Ahnlich Aje Ehrenrettung
der „Pharısäer“ eın 5Synonym für „heuchlerisch“ und zZzu iınnerchriıistlichen Kampf-
vokabel verkommen: „Ja qdA1ie Pharısäer bewusst und unbewusst M1L den en
insgesamt oleichgesetzt werden, überträgt sıch dijese Negativbewertung auf en
und Judentum.“ 143)

Man hest SCINn 11 dıiesem Werk, II11Lanl schlägt mM1t (GGewıiınn nach, we1ıl wenıger belehrt
als motıvıert WIr: d uch jahrhundertelang gewachsene Vorurteile demaskieren.
Mırt Blıick auf heute absurd erscheinende „chrıistliche“ Debatten 1 der Geschichte,
eLiwa darüber, ob Frauen e1ne Seele haben der ob Ureinwohner europäischer Kolonien
Menschen sınd, tormulhieren dıje beiden Herausgeber eıne Vısi0on: „Unser TIraum oeht
dahın, dass d1e Verachtung, d1e Ressentiments und der Hass vegenüberenU1 1
nıcht allzu ferner eıt. ebenso ftremd vorkommen mögen.“ (18) Ihr Buch bringt diesen
Wunsch der Wıirklichkeit näher. BATLOCGG 5]

ROSENBERGER, MICHAEL:! Frei vergeben. Moraltheologische Überlegungen
Schuld und Versöhnung. Munster: Aschendortt 2019 710 S 5 ISBN 783407 —
24613—9 (Hardback)

Michael Rosenbergers Monographie oliedert sıch 1 dreı Haupftteıile: „Verlet-
ZUM11E VO Freiheit. Das Phänomen der Schuld“ (Kap. 2 „Heilung verletzter Freiheit.
Schritte ZU Versöhnung“ (Kap. und „Die Fejer vewachsener Freiheit. Der kırch-
lıche Dhenst der Versöhnung“ (Kap. 4 Dhie Freiheitsthematık dient leicht erkennbar
Als Faden der Ausführungen. Darüber hınaus werden Aje dreı Teıle auch durch
den bekannten Dreischritt VOo Sehen, Urteilen und Handeln verbunden. Anlass des
Buches 1SL dAje Beobachtung des Autors, dass dAas kırchliche Versöhnungsangebot
sowohl sakramental Als auch außersakramental „hochgradıe degeneriert“ Ssel (11)

möchte ZU Überwindung der „Jahrhundertealte[n] anthropologische[n] Erblin-
dung“ 1 Theologie und Praxıs VOo Vergebung und Versöhnung beitragen.
Dhie Grundthese des Buches wırd nde der Eıinleitung (Kap. auf den Nenner
vebracht. S1e lautet: Wenn Menschen „einander freı vergeben und die geschenkte Ver-
vebung fre1 annehmen können“ (18) annn euchtet darın (ie yöttliche Barmherzigkeit
auf. Fur dieses Geschehen o 11 der Boden bereıtet werden. Als Weo dazu wırd eın
iınduktiver interdıiszıplıinärer Lernprozess angekündıgt (vel 16) Das Anlıegen, 1
Theologıe und Kırche der anthropologischen Erblindung entgegenzuwiırken, lässt
bereits deutlich werden, dass das uch nıcht als rein tachwissenschafttliche Aus-
einandersetzung konzıpilert wurde. möchte einer Verbesserung der kırch-
lıchen Vergebungsprax1s AaNICSCIH und richtet sıch eshalb M1L tachwıssenschaft-
lıcher Expertise eınen weıteren Leserkreis. TIrotz eınıger kleinerer Schwächen
kann Aje Lektüre des Buches empfohlen werden. Es 1SL Aje Frucht eıner lang)Jäahr1-
SCH krıtıischen Reflexion über d1e kırchliche Vergebungspraxı1s und deckt durch Aje
Berücksichtigung philosophischer, Jurıistischer und psychologischer Aspekte eın csehr
breites Themenspektrum 1b Im dritten Hauptteil werden konkrete Konzepte für die

624624

Buchbesprechungen

„Beschneidung“ etwa ist das Urteil des Kölner Landgerichts aus dem Jahr 2012 der 
Ausgangspunkt. Dass z. B. beim Stichwort „Gott“ in den Literaturangaben Wilhelm 
Bruners Buch „Wie Jesus glauben lernte“ (1986/2006) angeführt wird, zeigt eben-
falls, dass das Autorenkollektiv unkonventionelle Wege beschritten hat. Genauso 
erwähnt werden offizielle Dokumente wie „Dabru Emet – Redet Wahrheit!“ oder 
„Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel“ (2001) der 
Päpstlichen Bibelkommission. Ein Stichwort, das durch die neue Karfreitagsfürbitte 
von Papst Benedikt XVI. und seine spätere Stellungnahme (als ehemaliger Papst) 
große Aktualität erhielt, ist „Judenmission“. Querverweise, etwa von „Kreuz/Kreu-
zigung“ zu „Passionserzählungen“ oder „Gottesmörder“, sorgen für Erkenntnisse, 
die Zusammenhänge besser verstehen lassen, vielleicht auch für neue Einsichten 
sorgen. Das Stichwort „Paulus“ räumt mit dem Missverständnis „Vom Saulus zum 
Paulus werden“ auf und differenziert behutsam sein „Damaskuserlebnis“, das nicht 
als „Bekehrung“, sondern als „Berufung“ zu werten sei. Ähnlich die Ehrenrettung 
der „Pharisäer“ – ein Synonym für „heuchlerisch“ und zur innerchristlichen Kampf-
vokabel verkommen: „Da die Pharisäer – bewusst und unbewusst – mit den Juden 
insgesamt gleichgesetzt werden, überträgt sich diese Negativbewertung auf Juden 
und Judentum.“ (143)

Man liest gern in diesem Werk, man schlägt mit Gewinn nach, weil weniger belehrt 
als motiviert wird – auch um jahrhundertelang gewachsene Vorurteile zu demaskieren. 
Mit Blick auf heute absurd erscheinende „christliche“ Debatten in der Geschichte, 
etwa darüber, ob Frauen eine Seele haben oder ob Ureinwohner europäischer Kolonien 
Menschen sind, formulieren die beiden Herausgeber eine Vision: „Unser Traum geht 
dahin, dass die Verachtung, die Ressentiments und der Hass gegenüber Juden uns in 
nicht allzu ferner Zeit ebenso fremd vorkommen mögen.“ (18) Ihr Buch bringt diesen 
Wunsch der Wirklichkeit näher. A. R. Batlogg SJ

Rosenberger, Michael: Frei zu vergeben. Moraltheologische Überlegungen zu 
Schuld und Versöhnung. Münster: Aschendorff 2019. 236 S., ISBN 978–3–402–
24613–9 (Hardback).

Michael Rosenbergers (= R.) Monographie gliedert sich in drei Hauptteile: „Verlet-
zung von Freiheit. Das Phänomen der Schuld“ (Kap. 2), „Heilung verletzter Freiheit. 
Schritte zur Versöhnung“ (Kap. 3) und „Die Feier gewachsener Freiheit. Der kirch-
liche Dienst der Versöhnung“ (Kap. 4). Die Freiheitsthematik dient leicht erkennbar 
als roter Faden der Ausführungen. Darüber hinaus werden die drei Teile auch durch 
den bekannten Dreischritt von Sehen, Urteilen und Handeln verbunden. Anlass des 
Buches ist die Beobachtung des Autors, dass das kirchliche Versöhnungsangebot 
sowohl sakramental als auch außersakramental „hochgradig degeneriert“ sei (11). 
R. möchte zur Überwindung der „jahrhundertealte[n] anthropologische[n] Erblin-
dung“ (ebd.) in Theologie und Praxis von Vergebung und Versöhnung beitragen. 
Die Grundthese des Buches wird am Ende der Einleitung (Kap. 1) auf den Nenner 
gebracht. Sie lautet: Wenn Menschen „einander frei vergeben und die geschenkte Ver-
gebung frei annehmen können“ (18), dann leuchtet darin die göttliche Barmherzigkeit 
auf. Für dieses Geschehen soll der Boden bereitet werden. Als Weg dazu wird ein 
induktiver interdisziplinärer Lernprozess angekündigt (vgl. 16). Das Anliegen, in 
Theologie und Kirche der anthropologischen Erblindung entgegenzuwirken, lässt 
bereits deutlich werden, dass das Buch nicht als rein fachwissenschaftliche Aus-
einandersetzung konzipiert wurde. R. möchte zu einer Verbesserung der kirch-
lichen Vergebungspraxis anregen und richtet sich deshalb – mit fachwissenschaft-
licher Expertise – an einen weiteren Leserkreis. Trotz einiger kleinerer Schwächen 
kann die Lektüre des Buches empfohlen werden. Es ist die Frucht einer langjähri-
gen kritischen Reflexion über die kirchliche Vergebungspraxis und deckt durch die 
Berücksichtigung philosophischer, juristischer und psychologischer Aspekte ein sehr 
breites Themenspektrum ab. Im dritten Hauptteil werden konkrete Konzepte für die 
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Neugestaltung des Versöhnungshandelns der Kırche entwıickelt und csehr konkrete
Hınweise ZU Beichtpraxi1s vegeben.

m erstien Hauptteıl wendet sıch d1e 1 kırchlichen reıisen verbreiıtete
krıitıische ede VOo vesellschaftlichen „Unschuldswahn“. ze1gt verschiedene For-
ICN Oöftentlicher Thematisıerung VO Schuld und einıgE€ Gründe für qdAie mangelhafte
vesellschaftliche Wahrnehmung der Vergebungskompetenz der Kırche auf. Um den
interdıszıplıinären Lernprozess ermöglıchen, werden sowohl psychologische als
auch philosophische und theologische Aspekte VOo Schuld und Schuldempfinden
reflektiert. Nach der theologischen Deutung der Schuld veht der Autor V,  . auf
Legitimität und Notwendigkeıit eıner ede VO der „sündıgen Kırche“ e1n. Hınter-
orund dieses Fokus 1S% qdA1ie SEeIL 2010 anhaltende Missbrauchskrise der Kırche, Aje
1 allen Kontexten berücksichtigt. Dass dAas heraustordernde Thema VOo Schuld und
Vergebung M1L dieser Weıitsichtigkeit reflektiert wırd, 1S% csehr begrüßen. UÜber-
raschen 111U55$5 jedoch, dass dAie theologısche Deutung des Phänomens der Schuld hne
eın Eıingehen auf tracıtionelle Thematıken W1e Aje Unterscheidung VOo „schwerer“
und „lässlıcher“ Sunde besprochen wırd (vel_ Dhiese werden ersli 1177 drıtten
Hauptteıl des Buches („Der kırchliche Dhenst der Versöhnung“) besprochen. Kann
dAas Phänomen der Schuld hne Aje ENANNLEN Unterscheidungen adäquat vesichtet
und beurteilt werden 165 1sSt das Anlıegen der ersten beiden Hauptteile)? Eine
explızıte Begründung für dıie spate Einführung der theologıschen Differenzierungen
lässt sıch nıcht finden Posıtıv 1S% testzuhalten, dass der drıtte Hauptteıil des Buches
(Kap. elne kompakte Besprechung des kırchlichen Versöhnungshandelns und
der Grundlagen des Buflßßsakramentes bietet.

Der zweıte Hauptteıl des Buches („Heilung verletzter Freiheit. Schritte ZUK Versöh-
nung“) stellt den umfangreıichsten e1l der Monographie dar. Dhie hıer besprochenen
Hautthemen lauten: Anerkennung VO  — Schuld und Reue, Neuanfang und Bulßse, Ötratfe
1177 weltlichen und kırchlichen Recht, Vergebung und Vergebungsbitte, Barmherzig-
keıt und Gerechtigkeit SOWI1E Versöhnung. Zur Eıinführung 1 Aje Thematık und ZU
ımmer Konkretisierung dient w1e AULV! der Roman Homao Faber VOo Max
Frisch SOWI1E der Film The Missızon VOo  S Roland Joffe vertrıtt eın sehr hochstehendes
Konzept VO  S Umkehr, das die Grundoption mi1t einschliefßt und e1ne „Behandlung des
Übels der Wurzel“ anzıelt (78) Fın „Ich schafte dAas schon allein!“ ebd.) Se1 1ıtt
für Umkehrprozesse. denkt otftenbar ex1istentialistisch und rat 1177 zweıten Schritt
auch der Kırche, ıhre Reformprozesse 1 Aje Hände anderer legen (vel 7/9) /Zu
Bufle und Ötrate werden knapp und iıntormatıv dAie beiden klassıschen Begründungen
VOo Strate über Retribution und Prävention dargestellt und 1n Verhältnis DESECLIZL.

spricht VOo eıner „Notwendigkeit zweıer nıcht auteinander reduzıbler Perspekti-
ven  . (94) und vertriıtt eshalb d1e These VOo deren Komplementarıtät (vel 190) Das
kırchenrechtliche Verständnis VO Strate hält 11771 Vergleich ZU weltlichen Recht
für „katastrophal unterentwickelt“, Aa den „modernen Ertordern1issen 1 keiner
\We1ise verecht werde“ 107) Der Kırche wırd eın „gestortes Verhältnis ZU Strate“
ebd.) attestliert. SO hält beispielsweise Tatstraten w1e jene der Exkommunikation
nach vollzogener Abtreibung für Üußerst problematisch, Aa das Konzept der „ Tat-
strate“ CI ungeklärt bleibe und nıcht deutlich werde, w1e 1 diesem Ontext qdA1ie
Handlungssituation und dAje Absıcht der TäterInnen testzustellen und adäquat
berücksichtigen selen (vel 105) Das sofortige Erlassen VOo Beugestrafen, WECNN eın
TäÄäter seın sündıges Verhalten aufgebe, nehme andererseıts Aje leibliche Vertasstheit
des Menschen nıcht verwelst hıer auf Priester, Aje sıch sexuell VCELSANSCH
haben Hıer wırd dAie Beugestrafe beı vezeigter Reue und Umkehr fatalerweıse sofort
erlassen (vel 106) Ängesichts solcher Defizite tordert elne sowohl kanonistisch
als auch moraltheologisch fundierte Überarbeitung des kırchlichen Stratrechts.

Eıne Definition VOo „Vergebung“ erfolgt erstmals 1177 daraut tolgenden Abschnitt
„Um Vergebung bıtten und S1e empfangen“ — Eur 1ST. Vergebung „das
UÜberwinden allen Resentments AUS moralıschen Gründen“ (118; S$1C und 11771 Or1g1-
nal kursıv). Vergeben meı1ınt nıcht Vergessen, sondern eın Eröffnen eıner Zukuntt.
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Systematische Theologie

Neugestaltung des Versöhnungshandelns der Kirche entwickelt und sehr konkrete 
Hinweise zur Beichtpraxis gegeben.

Im ersten Hauptteil wendet sich R. gegen die in kirchlichen Kreisen verbreitete 
kritische Rede vom gesellschaftlichen „Unschuldswahn“. R. zeigt verschiedene For-
men öffentlicher Thematisierung von Schuld und einige Gründe für die mangelhafte 
gesellschaftliche Wahrnehmung der Vergebungskompetenz der Kirche auf. Um den 
interdisziplinären Lernprozess zu ermöglichen, werden sowohl psychologische als 
auch philosophische und theologische Aspekte von Schuld und Schuldempfinden 
reflektiert. Nach der theologischen Deutung der Schuld geht der Autor v. a. auf 
Legitimität und Notwendigkeit einer Rede von der „sündigen Kirche“ ein. Hinter-
grund dieses Fokus ist die seit 2010 anhaltende Missbrauchskrise der Kirche, die R. 
in allen Kontexten berücksichtigt. Dass das herausfordernde Thema von Schuld und 
Vergebung mit dieser Weitsichtigkeit reflektiert wird, ist sehr zu begrüßen. Über-
raschen muss jedoch, dass die theologische Deutung des Phänomens der Schuld ohne 
ein Eingehen auf traditionelle Thematiken wie die Unterscheidung von „schwerer“ 
und „lässlicher“ Sünde besprochen wird (vgl. 50–68). Diese werden erst im dritten 
Hauptteil des Buches („Der kirchliche Dienst der Versöhnung“) besprochen. Kann 
das Phänomen der Schuld ohne die genannten Unterscheidungen adäquat gesichtet 
und beurteilt werden (dies ist das Anliegen der ersten beiden Hauptteile)? Eine 
explizite Begründung für die späte Einführung der theologischen Differenzierungen 
lässt sich nicht finden. Positiv ist festzuhalten, dass der dritte Hauptteil des Buches 
(Kap. 4) so eine kompakte Besprechung des kirchlichen Versöhnungshandelns und 
der Grundlagen des Bußsakramentes bietet.

Der zweite Hauptteil des Buches („Heilung verletzter Freiheit. Schritte zur Versöh-
nung“) stellt den umfangreichsten Teil der Monographie dar. Die hier besprochenen 
Hautthemen lauten: Anerkennung von Schuld und Reue, Neuanfang und Buße, Strafe 
im weltlichen und kirchlichen Recht, Vergebung und Vergebungsbitte, Barmherzig-
keit und Gerechtigkeit sowie Versöhnung. Zur Einführung in die Thematik und zur 
immer neuen Konkretisierung dient wie zuvor der Roman Homo Faber von Max 
Frisch sowie der Film The Mission von Roland Joffé. R. vertritt ein sehr hochstehendes 
Konzept von Umkehr, das die Grundoption mit einschließt und eine „Behandlung des 
Übels an der Wurzel“ anzielt (78). Ein „Ich schaffe das schon allein!“ (ebd.) sei Gift 
für Umkehrprozesse. R. denkt offenbar existentialistisch und rät im zweiten Schritt 
auch der Kirche, ihre Reformprozesse in die Hände anderer zu legen (vgl. 79). Zu 
Buße und Strafe werden knapp und informativ die beiden klassischen Begründungen 
von Strafe über Retribution und Prävention dargestellt und ins Verhältnis gesetzt. 
R. spricht von einer „Notwendigkeit zweier nicht aufeinander reduzibler Perspekti-
ven“ (94) und vertritt deshalb die These von deren Komplementarität (vgl. 100). Das 
kirchenrechtliche Verständnis von Strafe hält R. im Vergleich zum weltlichen Recht 
für „katastrophal unterentwickelt“, da es den „modernen Erfordernissen in keiner 
Weise gerecht werde“ (107). Der Kirche wird ein „gestörtes Verhältnis zur Strafe“ 
(ebd.) attestiert. So hält R. beispielsweise Tatstrafen wie jene der Exkommunikation 
nach vollzogener Abtreibung für äußerst problematisch, da das Konzept der „Tat-
strafe“ im CIC ungeklärt bleibe und nicht deutlich werde, wie in diesem Kontext die 
Handlungssituation und die Absicht der TäterInnen festzustellen und adäquat zu 
berücksichtigen seien (vgl. 105). Das sofortige Erlassen von Beugestrafen, wenn ein 
Täter sein sündiges Verhalten aufgebe, nehme andererseits die leibliche Verfasstheit 
des Menschen nicht ernst. R. verweist hier auf Priester, die sich sexuell vergangen 
haben: Hier wird die Beugestrafe bei gezeigter Reue und Umkehr fatalerweise sofort 
erlassen (vgl. 106). Angesichts solcher Defizite fordert R. eine sowohl kanonistisch 
als auch moraltheologisch fundierte Überarbeitung des kirchlichen Strafrechts. 

Eine Definition von „Vergebung“ erfolgt erstmals im darauf folgenden Abschnitt 
„Um Vergebung bitten und sie empfangen“ (110–123). Für R. ist Vergebung „das 
Überwinden allen Resentments aus moralischen Gründen“ (118; sic und im Origi-
nal kursiv). Vergeben meint nicht Vergessen, sondern ein Eröffnen einer Zukunft. 
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Fın Recht auf Vergebung o1ıbt nıcht, Aa dijes Aje Last nochmals auf Aje Opfer des
Unrechts wälzen würde vgl 121) Lesenswert sind die Ausführungen ZU!®. Vergebung,
Aa hıer auch auf philosophische AutoriInnen eingegangen und durch dAje Berück-
sichtigung VOo Martha Nussbaums Buch orn und Vergebung, Plädoyer für PINE
Kultur der (Gelassenheit auch Aje zeıtgenÖössısche philosophische Diskussion
miıteinbezogen wırd (vel 123—-127). Im eizten Abschnitt des zweıten Hauptteils
findet sıch e1ne iınteressante Darstellung einıger kollektiver Versöhnungsprozesse
der Jüngeren Vergangenheıt (Deutschland nach 1989, Sudafrıka nach der Apartheıd,
Ruanda nach analysıert, iınwıeflern sıch für diese kollektiven Prozesse Aje
Schritte nachweısen lassen, Aje für iındıvıduelle Versöhnungsprozesse typisch sınd,
und präsentiert Als Ergebnis sechs „Erkenntnisse“ über für kollektive Prozesse wiıich-
tige Teilaspekte: dAas Strafrecht, Aje Ireiwillige Buße autfseiten der TäterInnen,
d1e diırekte Kontrontation der TäterInnen und Opfer, Aje subsıicd1iäre Hılte durch
lokale Kırchen, Aje Hılfte VOo 1ußen (ım Fall Ruandas z= B durch qdA1ie iınternatıo0-
nale Staatengemeinschaft), Geduld und langer tem angesichts der langen Dauer
der Versöhnungsprozesse (155 Dhiese Punkte bılden nach eıner Darstellung des
kırchlichen Versöhnungshandelns nach dem /weıten Weltkrieg das Schema für elne
NLWwOrL auf Aje Frage, W AS d1e Kırche AUS den analysıerten Versöhnungsprozessen
für iıhre Aufarbeitung des Missbrauchsskandals lernen könne (vel 161—164). Die
hlerzu ENANNLEN Punkte sind der Sache nach nıcht HNELU, aber dennoch lesenswert.

betont Aje Funktion sowohl des staatlıchen Als auch des kırchlichen Stratrechts
und Iragt Recht nach der Reue und der tIreiwillıgen Bußle autseiten der TäÄäter und
Vertuscher. Läasst das Ausbleiben eiıner sichtbaren Reue und Bufße jahrhundertealte
Mängel der kırchlichen Versöhnungsprax1s deutlich werden”

Der drıtte und letzte Hauptteıl des Buches 1SL dAirekt dem kırchlichen Dhenst der
Versöhnung vewıdmet. plädiert dafür, Aje 1 der heutigen Gesellschaft vegebenen
()rte e1Nes Vergebungsbedürfnisses (Erfahrungen des Scheıiterns, Schwellenmomente
WI1e z B der Schulabschluss etc.) uLzen und Konzepte kooperatıver Verscoh-
nungspastoral entwıickeln (vel 168—1 71) Anlıegen des Autors 15S% insbesondere,
dAje „horizontale Dimension“ der Versöhnungsprax1s und auch der csakramentalen
Beichte staärken (vel 35, 190) Den Menschen fehle nıcht Versöhnung M1L (ZOtt,
sondern zwıschenmenschliche Versöhnung (vel 182) Unter den für dAje Krıse der
sakramentalen Beichte veranschlagenden Ursachen (privatistische und legalıstische
Engführung der Beichte, repressiver Missbrauch, Fixierung auf das sechste Gebot,

Gottesbild etc.) mMuUuUSse deshalb A1€e privatistische Engführung der Beichte
überwunden und iıhre csOz1ale und ekklesiologische Dimension wıedergewonnen
werden. Lesenswert sind nıcht zuletzt Rıs Ausführungen ZU> Qualitätssicherung
der Beichte (202—-227), d1e csowochl dıie Aus- und Weıterbildung der iınvolvierten
Personen (V. der Aje Beichte hörenden Priester) als auch Aje Rahmenbedingungen
der Beichte und dAje Qualität der zugrunde velegten Rıichtlinien berücksichtigen.
Das Buch schliefßt M1L eıner knappen Zusammenfassung selıner Thesen und M1L der
Einschätzung, dass Aje heute leider „verkümmerte“ kırchliche Versöhnungsprax1s
1 erneuertier Form VOo oroßem Wert ware und auch für Aje moderne Gesellschaft
Als (‚anze eınen unersetzbaren Beıitrae eısten hätte.

Eıinıge krıitısche Rückfragen scheinen angebracht: veht eınen „inter-
dıszıplinären Lernprozess” (16) Leider bleibt @5 11771 erstien e1l über weıte Stre-
ken be1 schwachen AÄAndeutungen solcher Interdiszıplinarıtät. Zur Erarbeitung der
psychologischen Perspektive auf das Phänomen der Schuld werden beispielsweise
allein S1ıgmund Freud, Altred Adler und arl (justav Jung zıtlert 7-43) DiIies
lässt iragen, ob Aje Psychologie seither nıchts Neues ZU CNANNILEN Thema bıe-
ten hat. Wenn eiınen interdıiszıplınären Lernprozess oveht, waren Kırche und
Theologıe auf den aktuellen Forschungsstand bringen. uch unabhängıe VOo
der Rezeption der psychologischen Forschung bleibt Rıs Analyse der empirischen
Phänomene teils holzschnittartıg und Üußerst VAdRC Fur Aje Beschreibung der heute
üblıchen Beichtpraxıis wırd auf einıge€ wenıge Beichtprotokolle AUS den Jahren VOo
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Buchbesprechungen

Ein Recht auf Vergebung gibt es nicht, da dies die Last nochmals auf die Opfer des 
Unrechts wälzen würde (vgl. 121). Lesenswert sind die Ausführungen zur Vergebung, 
da hier auch auf philosophische AutorInnen eingegangen und durch die Berück-
sichtigung von Martha Nussbaums Buch Zorn und Vergebung.  Plädoyer für eine 
Kultur der Gelassenheit (2017) auch die zeitgenössische philosophische Diskussion 
miteinbezogen wird (vgl. 123–127). Im letzten Abschnitt des zweiten Hauptteils 
findet sich eine interessante Darstellung einiger kollektiver Versöhnungsprozesse 
der jüngeren Vergangenheit (Deutschland nach 1989, Südafrika nach der Apartheid, 
Ruanda nach 1994). R. analysiert, inwiefern sich für diese kollektiven Prozesse die 
Schritte nachweisen lassen, die für individuelle Versöhnungsprozesse typisch sind, 
und präsentiert als Ergebnis sechs „Erkenntnisse“ über für kollektive Prozesse wich-
tige Teilaspekte: 1) das Strafrecht, 2) die freiwillige Buße aufseiten der TäterInnen, 3) 
die direkte Konfrontation der TäterInnen und Opfer, 4) die subsidiäre Hilfe durch 
lokale Kirchen, 5) die Hilfe von außen (im Fall Ruandas z. B. durch die internatio-
nale Staatengemeinschaft), 6) Geduld und langer Atem angesichts der langen Dauer 
der Versöhnungsprozesse (155 f.). Diese Punkte bilden nach einer Darstellung des 
kirchlichen Versöhnungshandelns nach dem Zweiten Weltkrieg das Schema für eine 
Antwort auf die Frage, was die Kirche aus den analysierten Versöhnungsprozessen 
für ihre Aufarbeitung des Missbrauchsskandals lernen könne (vgl. 161–164). Die 
hierzu genannten Punkte sind der Sache nach nicht neu, aber dennoch lesenswert. 
R. betont die Funktion sowohl des staatlichen als auch des kirchlichen Strafrechts 
und fragt zu Recht nach der Reue und der freiwilligen Buße aufseiten der Täter und 
Vertuscher. Lässt das Ausbleiben einer sichtbaren Reue und Buße jahrhundertealte 
Mängel der kirchlichen Versöhnungspraxis deutlich werden? 

Der dritte und letzte Hauptteil des Buches ist direkt dem kirchlichen Dienst der 
Versöhnung gewidmet. R. plädiert dafür, die in der heutigen Gesellschaft gegebenen 
Orte eines Vergebungsbedürfnisses (Erfahrungen des Scheiterns, Schwellenmomente 
wie z. B. der Schulabschluss etc.) zu nutzen und Konzepte kooperativer Versöh-
nungspastoral zu entwickeln (vgl. 168–171). Anliegen des Autors ist es insbesondere, 
die „horizontale Dimension“ der Versöhnungspraxis und auch der sakramentalen 
Beichte zu stärken (vgl. 35, 190). Den Menschen fehle nicht Versöhnung mit Gott, 
sondern zwischenmenschliche Versöhnung (vgl. 182). Unter den für die Krise der 
sakramentalen Beichte zu veranschlagenden Ursachen (privatistische und legalistische 
Engführung der Beichte, repressiver Missbrauch, Fixierung auf das sechste Gebot, 
strenges Gottesbild etc.) müsse deshalb v. a. die privatistische Engführung der Beichte 
überwunden und ihre soziale und ekklesiologische Dimension wiedergewonnen 
werden. Lesenswert sind nicht zuletzt R.s Ausführungen zur Qualitätssicherung 
der Beichte (202–227), die sowohl die Aus- und Weiterbildung der involvierten 
Personen (v. a. der die Beichte hörenden Priester) als auch die Rahmenbedingungen 
der Beichte und die Qualität der zugrunde gelegten Richtlinien berücksichtigen. 
Das Buch schließt mit einer knappen Zusammenfassung seiner Thesen und mit der 
Einschätzung, dass die heute leider „verkümmerte“ kirchliche Versöhnungspraxis 
in erneuerter Form von großem Wert wäre und auch für die moderne Gesellschaft 
als Ganze einen unersetzbaren Beitrag zu leisten hätte.

Einige kritische Rückfragen scheinen angebracht: 1) R. geht es um einen „inter-
disziplinären Lernprozess“ (16). Leider bleibt es v. a. im ersten Teil über weite Stre-
cken bei schwachen Andeutungen solcher Interdisziplinarität. Zur Erarbeitung der 
psychologischen Perspektive auf das Phänomen der Schuld werden beispielsweise 
allein Sigmund Freud, Alfred Adler und Carl Gustav Jung zitiert (37–43). Dies 
lässt fragen, ob die Psychologie seither nichts Neues zum genannten Thema zu bie-
ten hat. Wenn es um einen interdisziplinären Lernprozess geht, wären Kirche und 
Theologie auf den aktuellen Forschungsstand zu bringen. 2) Auch unabhängig von 
der Rezeption der psychologischen Forschung bleibt R.s Analyse der empirischen 
Phänomene teils holzschnittartig und äußerst vage: Für die Beschreibung der heute 
üblichen Beichtpraxis wird auf einige wenige Beichtprotokolle aus den Jahren vor 
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1993 verwıesen (vel LOS8, 205) Mırt eınem Interviewzıtat Jacques Derridas VOo 7000
spricht VOo eınem „Jahrhundert der Vergebung“. Es scheıint, Als vebe @5 zwıschen
den vesellschaftlichen und kırchlichen Realıitäten VOo 1990, 2000 und 2015 keine
ennenswerien Unterschiede. /Zu wünschen waren nıcht LLUTr aktuellere Daten, ınte-
ressSanılkL ware auch mehr deskrıiptive Tietenschärte: Treiften für Aje Beichtpraxı1s 1
süucddeutschen der Österreichiıschen Landpfarreien dieselben Beobachtungen w1e
für jene 1 norddeutschen Diaspora-Bıistümern? Unterscheidet sıch qdA1ie Beichtpraxi1s

tracıtionellen Walltahrtsorten VOo jener 1 modernen Großstädten w1e München
der Wıen? Ängesichts der mangelhaften Tietenschärte mussen d1e teils csehr klaren
und harten Urteile des AÄAutors überraschen. Die fast exklusıve Betonung der ekkle-
s1i0logischen und csoz1alen Dimension des kırchlichen Versöhnungshandelns (vel

187-191) oreift kurz Dhie hor1ızontale Dimension VOo Schuld und Vergebung
1st. Vo orundlegender Bedeutung. Die diesbezüglichen Defizite der kırchlichen
Versöhnungspraxı1s thematısıeren, 1SL e1nes der Verdijenste VOo Allerdings o1ıbt

Unversöhntheit nıcht LLUTr 11771 soz1lalen Ontext. Nıcht wenıge Menschen sind M1L
sıch celbst und dem eigenen Leben, ML eigenen Entscheidungen der auch M1L OL
unversöhnt. Es oibt Sünden „KCHC sıch selbst“ (Z die Vernachlässigung der eıgenen
Gesundheıit) und den Schöpfer (wıe beispielsweise Aje Nıichtbeachtung VOo
ONnN- und Fejertagen). Sıcher trıtfit (die Vernachlässigung der eıgenen Gesundheit uch
Aje Gemeinschaft, cht- und Lieblosigkeit 1 der Liturgıie schaden auch der kırch-
lıchen Gemeinnde. Dennoch 1S% Iragen, ob Theologıe und Kırche das Proprium des
chrıistlichen Versöhnungsdienstes nıcht verlieren, W S1e nıcht mehr VOo OL und
seınem Vergebungshandeln sprechen würden. Dhie horızontale Dimension der Ver-
gebungspraxis alleın betonen, kann nıcht genugen. Anzusprechen 1SL schliefslich
uch dAie Frage nach der objektiven Feststellbarkeit VO Schuld. betont, „Schuld 1177
moralıschen ınn 1SL keine beweısbare, teststellbare Tatsache“ (47) Nur wen1g spater
heißt jedoch, dass sıch qdA1ie Folgen der Schuld 1 der Welt ausbreiten (vel 48) Ofrt
wıege qdA1ie Schuld schwer, @5 vebe „schuldhafte Strukturen“ (68) eIcl Vermutlich steht
hınter Aussagen W1e jener, dass Schuld keine teststellbare Tatsache sel, dAas Anlıegen,
eınem vorschnellen Verurteilen VOo Personen eınen Riıegel vorzuschijeben. betont

Recht W issentlichkeit und W illentlichkeit Als Voraussetzungen für Aje ede VOo

persönlıcher Schuld. Dhiese lassen sıch VO 1ußen oft LLUTr schwer bestimmen. Offten
bleibt allerdıngs, W 1€ sıch dAie VO nahegelegte Zurückhaltung des Urteils seıner
posıtıven Einschätzung der 1 der säakularen Gesellschaft verbreiteten Thematısierung
VO  — Schuld verhält. Legen das säkulare Strafrecht und die gesellschaftliche Diskussion
über Klimaschutz, Tierethik, Äntıisemiutıismus nıcht nahe, dass Schuld cschr wohl
objektiv testgestellt werden kann und testgestellt werden muss”

Das Anlıegen der Monographie VOo 1ST C der anthropologischen Blındheit
iınnerhalb der Theologıe der Versöhnung und 1 der kırchlichen Versöhnungsprax1s
entgegenzuwiırken. Dhie Kırche duürte nıcht LLUTr auf Aje TäterInnen achten und Ver-
söhnung nıcht auf Aje Versöhnung des Suüunders mM1% OL reduzıeren (vel 7/0) Zur
Überwindung dieser Verengungen wırd auf spannende und ZzuLl lesbare \We1ise dAje
anthropologische Dıiımension der Vergebungsthematik enttaltet. Irotz der vielfältigen
Facetten der behandelten Themen wiırkt das Buch kompakt und W1e AU S eiınem (zuss.
Umfangreiche Literaturhinweise Beginn der Kapıtel veben wertvolle Hınweise
für elne Vertiefung 1 Aje jeweılıge Thematık. uch AUS diesen Gründen lohnt sıch
Aje Lektüre. ST. HOFMANN 5]
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1993 verwiesen (vgl. 108, 205). Mit einem Interviewzitat Jacques Derridas von 2000 
spricht R. von einem „Jahrhundert der Vergebung“. Es scheint, als gebe es zwischen 
den gesellschaftlichen und kirchlichen Realitäten von 1990, 2000 und 2015 keine 
nennenswerten Unterschiede. Zu wünschen wären nicht nur aktuellere Daten, inte-
ressant wäre auch mehr deskriptive Tiefenschärfe: Treffen für die Beichtpraxis in 
süddeutschen oder österreichischen Landpfarreien dieselben Beobachtungen zu wie 
für jene in norddeutschen Diaspora-Bistümern? Unterscheidet sich die Beichtpraxis 
an traditionellen Wallfahrtsorten von jener in modernen Großstädten wie München 
oder Wien? Angesichts der mangelhaften Tiefenschärfe müssen die teils sehr klaren 
und harten Urteile des Autors überraschen. 3) Die fast exklusive Betonung der ekkle-
siologischen und sozialen Dimension des kirchlichen Versöhnungshandelns (vgl. 
v. a. 187–191) greift zu kurz. Die horizontale Dimension von Schuld und Vergebung 
ist von grundlegender Bedeutung. Die diesbezüglichen Defizite der kirchlichen 
Versöhnungspraxis zu thematisieren, ist eines der Verdienste von R. Allerdings gibt 
es Unversöhntheit nicht nur im sozialen Kontext. Nicht wenige Menschen sind mit 
sich selbst und dem eigenen Leben, mit eigenen Entscheidungen oder auch mit Gott 
unversöhnt. Es gibt Sünden „gegen sich selbst“ (z. B. die Vernachlässigung der eigenen 
Gesundheit) und gegen den Schöpfer (wie beispielsweise die Nichtbeachtung von 
Sonn- und Feiertagen). Sicher trifft die Vernachlässigung der eigenen Gesundheit auch 
die Gemeinschaft, Acht- und Lieblosigkeit in der Liturgie schaden auch der kirch-
lichen Gemeinde. Dennoch ist zu fragen, ob Theologie und Kirche das Proprium des 
christlichen Versöhnungsdienstes nicht verlieren, wenn sie nicht mehr von Gott und 
seinem Vergebungshandeln sprechen würden. Die horizontale Dimension der Ver-
gebungspraxis allein zu betonen, kann nicht genügen. 4) Anzusprechen ist schließlich 
auch die Frage nach der objektiven Feststellbarkeit von Schuld. R. betont, „Schuld im 
moralischen Sinn ist keine beweisbare, feststellbare Tatsache“ (47). Nur wenig später 
heißt es jedoch, dass sich die Folgen der Schuld in der Welt ausbreiten (vgl. 48). Oft 
wiege die Schuld schwer, es gebe „schuldhafte Strukturen“ (68) etc. Vermutlich steht 
hinter Aussagen wie jener, dass Schuld keine feststellbare Tatsache sei, das Anliegen, 
einem vorschnellen Verurteilen von Personen einen Riegel vorzuschieben. R. betont 
zu Recht Wissentlichkeit und Willentlichkeit als Voraussetzungen für die Rede von 
persönlicher Schuld. Diese lassen sich von außen oft nur schwer bestimmen. Offen 
bleibt allerdings, wie sich die von R. nahegelegte Zurückhaltung des Urteils zu seiner 
positiven Einschätzung der in der säkularen Gesellschaft verbreiteten Thematisierung 
von Schuld verhält. Legen das säkulare Strafrecht und die gesellschaftliche Diskussion 
über Klimaschutz, Tierethik, Antisemitismus u. ä. nicht nahe, dass Schuld sehr wohl 
objektiv festgestellt werden kann und festgestellt werden muss?

Das Anliegen der Monographie von R. ist es, der anthropologischen Blindheit 
innerhalb der Theologie der Versöhnung und in der kirchlichen Versöhnungspraxis 
entgegenzuwirken. Die Kirche dürfe nicht nur auf die TäterInnen achten und Ver-
söhnung nicht auf die Versöhnung des Sünders mit Gott reduzieren (vgl. 70). Zur 
Überwindung dieser Verengungen wird auf spannende und gut lesbare Weise die 
anthropologische Dimension der Vergebungsthematik entfaltet. Trotz der vielfältigen 
Facetten der behandelten Themen wirkt das Buch kompakt und wie aus einem Guss. 
Umfangreiche Literaturhinweise zu Beginn der Kapitel geben wertvolle Hinweise 
für eine Vertiefung in die jeweilige Thematik. Auch aus diesen Gründen lohnt sich 
die Lektüre. St. Hofmann SJ


